
Bauordnung I Bauleitplanung
Nr. 34

Amtliche Mitteilung der Groaen Kreisstadt Traunstein

Volizug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für de ,,Freiflachenphoto-
voltaikanlage Buchfelln" auf den GrundstUcken Teilflächen der FI.Nrn. 766, 769 und
765 der Gemarkung Hochberg;
Bekanntmachung der Offentlichen Auslegung gemaI § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.05.2025 den Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes ,,Freiflachenphotovoftaikanlage Buchfelln" gebilligt.
Der Geltungsbereich ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich:
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(nicht maRstabsgetreu)

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begrundung und Umweltbericht (jeweils in der
Fassung vom 08.05.2025) konnen auf der Homepage der Gro1en Kreisstadt Traunstein
in der Zeit vom

10.06.2025 bis 11.07.2025

unter folgendem Link: www.traunstein.de/stadtentwickkinq-wirtschaftlstadtentwick-

Iunq/bauleitplanunq eingesehen werden.
Die Unterlagen sind auch Uber das zentrale Landesportal für die Baueitplanung in Bay-

em abrufbar: https://qeoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/



Als alternative Zugangsmoglichkeit liegen die Unterlagen auch im Rathaus der Grolen
Kreisstadt Traunstein, Stadtplatz 39, Zimmer Nr. 214, während der ublichen Dienststun-

den Offentlich aus.

Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an baurechtstadt-traun-
stein.de und bei Bedari in Textform an Stadt Traunstein, SC Bauordnung und Bauleit-.
planung, Stadtplatz 39, 83278 Traunstein, oderwährend der Dienststunden zur Nieder-
sch rift abgegeben werden.

Zudem besteht die Moglichkeit, sich über die aligemeinen Ziele und Zwecke sowie uber
die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und zur Auferung und Er-
orterung mit Vertretern der Stadt.

Hinweis zum AusIeunpsverfahren:
Für eine Einsichtnahme der Unterlagen im Rathaus, bitten wir urn telefonische Terminver-
einbarung unterderTel.Nr. 0861 /65-288.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die
Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Freiflachenphotovoltaikanlage Buchfelln" unberücksich-
tigt bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen mussen und
deren Inhalt für die RechtmaRigkeit des Entwurfes zur Aufstellung des Bebauungsplanes
,,Freiflachenphotovoltaikanlage Buchfelln" nicht von Bedeutung ist.

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar und liegen ebenfalls aus:
- Begrundung zum Bebauungsplan, Stand: 08.05.2025 (,,BG")
- Umweltbericht zum Bebauungsplan mit integriertem GrUnordnungsplan, Stand:

08.05.2025 (,,UB")
- Bestands- und Eingriffsplan, Stand: 08.05.2025 (,,BEP")
- Dokumentation der FFH-Vertraglichkeit, Stand: 13.11.2024 (,,DokFFH")
- Bestandserfassung Brutvogel, Stand: Oktober 2024 (,,BBrutV")
- Artenschutzrechtlicher Fach beitrag, Stand: 19.08.2024 (,,ArtFB")
- Blendgutachten Nr. S2410108, Stand: 04.11.2024 (,,BG")

SchutzgUter Pflanzen und Tiere
Beschreibung der Bestandssituation, MaInahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft

Schutzgut Boden
Beschreibung der Bestandssituation und Bodenbeschaffenheit, kunftige Versiegelung und
Bodenfruchtbarkeit

Schutzgut Wasser
Betrachtung der Grundwassersituation, des Oberflächenwassers und der Versickerung

Schutzgut Klima und Luft
Betrachtung der Bestandssituation, Funktion der Luftaustauschbahnen, Schadstoffemissi-
onen

Schutzgut Landschaft
Betrachtung der Bestandssituation, kunftige Blickbeziehungen und Fernwirkung



Schutzgut Mensch
Betrachtung der Bestandssituation, kUnffige Blendwirkung, Einsehbarkeit der Bebauung

Schutzgut Kultur und Sachguter
Betrachtung der Bestandssituation, Blickbeziehung zum bestehenden Denkmal

Schutzgut Fläche
Betrachtung der Bestandssituation, Umgang mit dem Flächenverbrauch

Folgende wesentliche umweltbezoqene Steltunqnahmen werden mit veröffentlicht:
- Regierung von Oberbayern, MUnchen; 1009.2024
- Land ratsamt Traunstei n, Naturschutz- u nd Wald recht (U ntere Natu rsch utzbehorde);

07.08.2024
- Landratsamt Traunstein, Immissionsschutz- und Abfallrecht; 23.08.2024
- Landratsamt Traunstein, Wasserrecht I Bodenschutz: 30.08.2024
- WasserwirtschaftsamtTraunstein; 22.08.2024
- Amt für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten - Bereich Forsten; 06.08.2024
- Amt für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten - Bereich Landwirtschaft; 08.08.2024
- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München; 26.08.2024
- Bund Naturschutz; 09.09.2024

Der Inhalt dieser Bekanntmachung 1st zusätzlich im Internet unter www.traun -

stein .de/stadtentwicklung-wirtschaftlstadtentwicklunq/baulejtplanunq eingestellt.
Die Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB zu verOffenttichen-

den Unterlagen sind auch uber das zentrale InternetportaI des Landes zuganglich:
https:IIqeoportaI. bayern .delbauleitplanungsportaU

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. I
Buchstabe e) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem Bay-

erischen Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderan-
gaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere In-

formationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,,Datenschutzrechtliche InformationspfIich -

ten im Bauleitplanverfahren" das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Tratfnstein, 02.06.2025
Grope Kreisstadt Traunstein

r. t4mmer
berbUrgermeister


